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Grosser Rat

Familienbericht Graubünden
(Botschaften Heft Nr. 15 / 2006–2007, S. 1633)
P R O T O K O L L

der Vorberatungskommission
Datum:
18. Dezember 2006, 9.15 – 16.10 Uhr

22. Januar 2007, 9.15 – 16.35 Uhr


29. Januar 2007, 9.15 – 16.00 Uhr

Ort:
Schulungsraum Grossratsgebäude, Chur

Präsenz:
Cahannes Renggli (Präsidentin), Pfäffli (Vizepräsident), Brandenburger, Brantschen, Casparis-Nigg, Darms-Landolt, Meyer-Grass, Meyer Persili, Möhr, Niederer, Troncana-Sauer, Gross/Jenal (Protokoll)


RP Schmid (Vorsteher DJSG), DS Candinas (DJSG), Ferroni (Vorsteher Sozialamt), Hasler (Sozialamt)

am 22.1.2007 zusätzlich:


9.30 – 10.00 Uhr: 
Dalbert / Kobelt (Fachverband Kinderbetreuung 
Graubünden)


10.00 – 10.30 Uhr:
Cantoni / Baselgia (Verband Lehrpersonen GR)
10.30 – 11.00 Uhr:
Michel / Ettisberger (Gewerbeverband, Handelskammer Graubünden)
11.00 – 11.30 Uhr:
Bucher / Sigrist (adebar, Beratungsstelle für Familienplanung)


entschuldigt: Brantschen (18.12.06)
I. Eintreten

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen.
II. Detailberatung

Antrag der Kommission auf Abgabe einer Erklärung des Grossen Rates

Die Vorberatungskommission schlägt dem Grossen Rat die Abgabe folgender Erklärung im Sinne von Art. 66 des Grossratsgesetzes vor:

Der Grosse Rat nimmt vom Familienbericht Graubünden der Regierung Kenntnis.

Der Grosse Rat unterstützt grundsätzlich die von der Regierung in ihrem Bericht formulierten Ziele, Leitsätze und Massnahmen. 
Zu den familienpolitischen Massnahmen des Kantons hält der Grosse Rat folgendes fest:

A.
Massnahmen

1. Familie und familienergänzende Kinderbetreuung

1.1 Erhöhung des Beitragssatzes des Kantons und der Gemeinden während der Startphase (3 Jahre) auf je 25 %; 

Gemäss Bericht
1.2 Generelle Erhöhung des Beitragssatzes des Kantons und der Gemeinden
Die Strukturen von Kinderbetreuungsangeboten sind möglichst kostengünstig auszugestalten, damit der höhere Beitragssatz direkt den Familien im Sinne einer finanziellen Entlastung zugute kommt.
Insbesondere soll die Anerkennung von Betreuungsangeboten nicht von Diplomen oder Fähigkeitsausweisen der Betreuungspersonen abhängig gemacht werden. 
1.3.
Erweiterung der für die Berechnung der Normkosten massgebenden Aufwendungen

Der Grosse Rat empfiehlt der Regierung zu prüfen, ob zweckmässigerweise neben den Kosten für Verbrauchsmaterial weitere, bisher nicht berücksichtigte Aufwendungen in die Berechnung der Normkosten einzubeziehen sind. 
1.4 Aufhebung der Vorgaben für die Tarifgestaltung
Gemäss Bericht

2. Familie und Kindergarten / Schule

2.1 - 2.3 Blockzeiten / Mittagstische / Betreuung
Im Vordergrund steht die Sicherstellung einer ganztägigen Betreuung im Kindergarten und in der Volksschule. Darin miteingeschlossen ist die Einführung von Mittagstischen. Die Inanspruchnahme der ausserschulischen Betreuung ist fakultativ. Insbesondere der Mittagstisch ist entgeltlich auszugestalten.
2.4 Koordination der Ferienregelungen an den Schulen
Der Grosse Rat befürwortet eine regionale Koordination der Ferienregelungen. Dabei ist auf gemeindespezifische Eigenheiten angemessen Rücksicht zu nehmen.
2.5 Betreuungsangebote für Kinder während der Schulferien sicherstellen

Die Zuständigkeit bei dieser Massnahme liegt nicht allein bei den privaten Organisationen, sondern auch bei den Gemeinden. Entsprechende Angebote können im Rahmen des Gesetzes über die familienergänzende Kinderbetreuung von Kanton und Gemeinden mitfinanziert werden, sofern die Gemeinden die entsprechenden Plätze in ihrer Bedarfsplanung anerkennen.
2.6 Einführung von zwei obligatorischen Kindergartenjahren

Gemäss Bericht
2.7 Eintrittsalter in der Volksschulstufe auf sechs Jahre vorverlegen


Gemäss Bericht

3. Familie und Erwerbstätigkeit

3.1 Flexibilisierung der Arbeitszeiten
Zwischen der Familienpolitik und der Arbeitsmarktpolitik besteht ein enger Zusammenhang. Die Sozialpartner sind deshalb aufgerufen, die Arbeitszeitmodelle partnerschaftlich zu flexibilisieren.
3.2 Weiter- und Fortbildung für Beschäftigte mit Betreuungsaufgaben
Gemäss Bericht

3.3  Berufliche Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger
(Massnahmenvorschlag der Vorberatungskommission)

Der Grosse Rat empfiehlt, im Berufsbildungsgesetz eine Regelung vorzusehen, wonach der Kanton Weiterbildungsangebote für berufliche Wiedereinsteiger und Wiedereinsteigerinnen finanziell unterstützen und fördern kann. 

4. Familie und Finanzen
4.1  Erhöhung der Kinderabzüge und des Kinderbetreuungsabzuges

Gemäss Bericht
4.2 Einführung eines Teilsplittings für Ehegatten

Gemäss Bericht

4.3  100-prozentige Verbilligung der Prämien für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung für untere und mittlere Einkommen

Gemäss Bericht
4.4  Reduktion der Selbstbehaltsätze zur Berechnung der Prämienverbilligung

Gemäss Bericht

4.5 Erhöhung der Maximalstipendien

Gemäss Bericht
4.6  Erhöhung der Mindestansätze der Kinderzulagen

Gemäss Bericht

4.7 Professionalisierung des Alimenteninkassos für Unterhaltsbeiträge für Kinder und Frauenalimente
Der Grosse Rat ruft die Gemeinden auf, ihre Aufgaben im Bereich des Alimenteninkassos für Kinder- und Frauenalimente im Rahmen des Gesetzes wahrzunehmen.

Falls die Gemeinden diese ihnen vom Gesetz übertragene Aufgabe nicht mit eigenen Ressourcen befriedigend erfüllen können, sind sie aufgerufen, diese Aufgabe über die Frauenzentrale Graubünden zu lösen. 
4.8  Zielgerichtetes Zusammenwirken der verschiedenen Transferleistungen überprüfen
Gemäss Bericht

4.9 Ausrichtung einer Integrationszulage an allein erziehende Personen bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes
Gemäss Bericht

5. Familie und Beratung

5.1 Überprüfung der Beitragsleistungen an die Beratungsangebote für Familien
Der Grosse Rat empfiehlt eine umfassende Überprüfung der bestehenden Beratungsangebote für Familien. Die Überprüfung soll mit den bestehenden Ressourcen bewerkstelligt werden. 

Bestehende Lücken sind nach Möglichkeit zu schliessen, insbesondere in den Bereichen Vorschulalter, Pubertät/Adoleszenz und Koordination/Triage zwischen den einzelnen Leistungsträgern.

5.2 Bezeichnung des Sozialamtes als Fachstelle für Familienfragen
Gemäss Bericht

6. Bereichsübergreifenden Massnahmen
6.1  Datenerhebung und –analysen zur Familiensituation nach Ablauf von fünf Jahren wiederholen
Gemäss Bericht

B:
Bereits umgesetzte Massnahmen

4.

Familie und Finanzen


4.1. – 4.5. und 4.9.


Gemäss Bericht

C.
Priorisierung der Massnahmen


Noch nicht umgesetzte Massnahmen (1. Priorität)
1. Familie und familienergänzende Kinderbetreuung

1.1 – 1.4. 
Gemäss Bericht

2. Familie und Kindergarten / Schule

2.1 – 2.3. 

Gemäss Bericht

4. Familie und Finanzen

4.6.

Gemäss Bericht

5. Familie und Beratung

5.1. und 5.2.
Der Grosse Rat empfiehlt den Wechsel dieser zwei Massnahmen von der 2. in die 1. Priorität.

Noch nicht umgesetzte Massnahmen (2. Priorität)

2. Familie und Kindergarten / Schule

2.4., 2.6. und 2.7.
Gemäss Bericht

4. 
Familie und Finanzen

4.8. 

Gemäss Bericht

5. Familie und Beratung

5.1 und 5.2.
Wechsel zur 1. Priorität (siehe vorstehend)

6. Bereichsübergreifende Massnahmen

6.1
Gemäss Bericht
19.12.2006/dg

22.1.2007/aj

29.1.2007/dg
